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Anlage zum 

ARS Nr. 04/2013 

vom 22.01.2013  

 

WS-Grund- und Bestätigungsprüfung zur Beurteilung der 

Eignung von groben Gesteinskörnungen für die Feuchtig-

keitsklasse WS 

Vorbemerkung 

Betonfahrbahndecken der Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,8 gemäß RStO 12 sind nach den 

TL Beton-StB 07 [7] der Feuchtigkeitsklasse WS zuzuordnen. Anforderungen an Fahrbahnde-

ckenbetone dieser Feuchtigkeitsklasse bzw. an deren Ausgangsstoffe werden derzeit durch 

die TL Beton-StB 07 [7] und durch Allgemeine Rundschreiben Straßenbau (ARS) des Bun-

desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) festgelegt. Neben den de-

skriptiven Anforderungen an die Ausgangsstoffe sehen diese Regelungen für Gesteinskörnun-

gen bzw. die vorgesehene Betonzusammensetzung auch eine gutachterliche Stellungnahme 

zu deren Eignung vor, um Schäden infolge einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) zu vermei-

den. Grundlage einer solchen Stellungnahme sind die Ergebnisse von Gesteinskörnungsunter-

suchungen1 und in Zweifelsfällen von AKR-Performance-Prüfungen, mit denen das AKR-

Schädigungspotential der vorgesehenen, projektspezifischen Betonzusammensetzung unter 

Berücksichtigung einer Alkalizufuhr von außen untersucht wird. Am F.A. Finger-Institut für 

Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar und im Forschungsinstitut der Zementindustrie 

in Düsseldorf wurden in den vergangenen Jahren jeweils ein AKR-Performance-Prüfverfahren 

entwickelt, mit denen mittlerweile umfangreiche Erfahrungen vorliegen. Beide Verfahren führ-

ten bei Vergleichsuntersuchungen i. d. R. zu einer vergleichbaren Bewertung identischer Be-

tonzusammensetzungen [1, 2]. 

Es hat sich gezeigt, dass Gesteinskörnungsuntersuchungen1 allein nicht in allen Fällen ausrei-

chen, um das AKR-Schädigungspotenzial von Gesteinskörnungen in Betonzusammensetzun-

gen für die Feuchtigkeitsklasse WS sicher zu beurteilen. In Zweifelsfällen ist daher für die vor-

gesehene projektspezifische Betonzusammensetzung die Durchführung einer AKR-

Performance-Prüfung erforderlich, die aber aufgrund der langen Prüfdauer häufig nicht inner-

halb des praxisüblichen Zeitrahmens für Bauvorhaben durchführbar ist. In diesen Zweifelsfäl-

len müssen derzeit die Gesteinskörnungen gegen solche ausgetauscht werden, deren Eignung 

gutachterlich bereits zweifelsfrei festgestellt wurde. 

Um derartige Situationen zukünftig zu vermeiden, ist vorgesehen, die prinzipielle Eignung von 

Gesteinskörnungen unabhängig vom konkreten Bauvorhaben in einer WS-spezifischen Beton-

zusammensetzung vorab zu untersuchen (Gesteinskörnungsprüfung für WS = WS-

Grundprüfung). Nachfolgend werden die prinzipielle Vorgehensweise für eine derartige WS-

Grundprüfung von Gesteinskörnungen, die für Fahrbahndecken aus Beton eingesetzt werden 

sollen, und die Voraussetzungen für die Übertragung der Ergebnisse der WS-Grundprüfung 

auf ein aktuelles Bauvorhaben (WS-Bestätigungsprüfung) erläutert. 

Dieses Vorgehen gilt für alle groben Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 mit d ≥ 2 mm, die 

im Geltungsbereich der ZTV Beton-StB 07 für Fahrbahndecken aus Beton der Feuchtigkeits-

klasse WS auf Basis der WS-Grund- und WS-Bestätigungsprüfung eingesetzt werden sollen. 

                                                
1
 z. B. mineralogische/petrographische Charakterisierung, Schnelltests (Referenzprüf- und Alternativverfahren) und die 40 °C- und 

60 °C-Betonversuche nach Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007,Teil 3 
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1 Geltungsbereich 

Dieses Dokument beschreibt das Vorgehen zum Nachweis der Unbedenklichkeit hinsichtlich 

Alkalireaktion im Beton von groben Gesteinskörnungen, die für Beton der Feuchtigkeitsklasse 

WS nach TL Beton-StB2 eingesetzt werden sollen. Dabei werden insbesondere auch die Erfah-

rungen (Schadensfälle, Beurteilung der Alkalireaktivität von Gesteinskörnungen) berücksich-

tigt, die seit der Einführung des ARS Nr. 15/2005 gesammelt wurden. Bei den vorgesehenen 

Prüfungen werden alle Betonzusammensetzungen für Oberbeton (0/8), Oberbeton (D > 8) und 

Unterbeton nach den TL Beton-StB 07 [7] abgedeckt.  

 

Begriffsbestimmungen: 

AKR-Gutachter: Eine vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung (BMVBS) bzw. von der Bundesanstalt für Straßenwesen 

(BASt) als AKR-Gutachter anerkannte Person. Für die Anerken-

nung müssen Gutachter und Prüfstelle bestimmte persönliche als 

auch gerätetechnische Voraussetzungen erfüllen. Die aktuell 

vom BMVBS bzw. der BASt anerkannten AKR-Gutachter werden 

auf der Internetseite der BASt (www.bast.de) aufgeführt.  

Überwachungsstelle: Eine bauaufsichtlich anerkannte Überwachungsstelle, die Ge-

steinskörnungen nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie [3] fremdüber-

wacht. 

WS-Grundprüfung:  Prüfung zur Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit einer groben 

Gesteinskörnung in Beton für die Feuchtigkeitsklasse WS. Die 

Grundprüfung beinhaltet zunächst die Prüfung der Alkaliempfind-

lichkeit aller zur Verwendung in Fahrbahndecken aus Beton vor-

gesehenen Korngruppen der Gewinnungsstätte mit einem 

Schnelltest3 nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie [3]. Auf diesen Er-

gebnissen aufbauend erfolgen die mineralogische/petrogra-

phische Charakterisierung sowie die Prüfung mittels WS-Beton-

versuch für ausgewählte Korngruppen. Je nach verwendeter Be-

tonzusammensetzung wird zwischen einer WS-Grundprüfung für 

Beton mit einem Größtkorn der zu verwendenden Korngruppe 

von 8 mm und für Beton mit einem Größtkorn > 8 mm unter-

schieden. 

WS-Bestätigungsprüfung:  Prüfung der Alkaliempfindlichkeit einer oder mehrerer Gesteins-

körnungsprobe/n einer aktuellen Probenahme mittels Schnelltest 

nach Alkali-Richtlinie [3], Teil 3  und bei Bedarf deren mineralogi-

sche/petrographische Charakterisierung. Das Ziel der WS-

Bestätigungsprüfung ist - durch Vergleich der aktuellen Ergebnis-

se mit den Ergebnissen der WS-Grundprüfung - die Eignung der 

Gesteinskörnung(en) der aktuellen Probenahme bestätigen zu 

können. 

                                                
2
 Diese Regelungen sind nicht unmittelbar anwendbar auf Gesteinskörnungen, die für den Bau von Flugbetriebsflächen aus Beton 
eingesetzt werden sollen. In diesem Fall ist eine gesonderte Vorgehensweise durch den AKR-Gutachter erforderlich. 

3
 Unter Schnelltests nach Abschnitt 2.3.2.1 werden das Schnellprüfverfahren (Referenzprüfverfahren) und der Mörtelschnelltest 
(Alternativverfahren) begrifflich zusammengefasst. Die Schnelltests sind mit einem der beiden Verfahren durchzuführen. 
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2 WS-Grundprüfung von groben Gesteinskörnungen  

2.1 Verantwortungsbereich 

Die AKR-Gutachter führen die WS-Grundprüfungen zur Bewertung der Eignung von groben 

Gesteinskörnungen für Beton der Feuchtigkeitsklasse WS durch, um Schäden infolge einer 

AKR zu vermeiden. Soll die spätere WS-Bestätigungsprüfung durch die Überwachungsstelle 

durchgeführt werden, dann ist diese bereits in die WS-Grundprüfung mit einzubeziehen. Im 

Folgenden wird von diesem Fall ausgegangen.  

 

2.2 Probenahme und Begehung des Lieferwerkes/Vorkommens 

Im Rahmen der ersten Probenahme soll eine gemeinsame Begehung des Lieferwerkes durch 

einen erfahrenen Geologen/Mineralogen des AKR-Gutachters, durch die Überwachungsstelle 

und durch den Betreiber der Gewinnungsstätte erfolgen. Ziel ist es, in Abstimmung mit der 

Überwachungsstelle und dem Betreiber der Gewinnungsstätte eine Beurteilung der Gleichmä-

ßigkeit des Vorkommens, die Dokumentation möglicher, für die nachfolgenden Untersuchun-

gen relevanter Besonderheiten, die Sicherstellung einer repräsentativen Erstprobenahme und 

die Festlegung geeigneter Abstände für die beiden Folgeprobenahmen vorzunehmen. Die Be-

funde werden in die Dokumentation der WS-Grundprüfung aufgenommen. 

Insgesamt sind drei zeitversetzte Probenahmen aus der laufenden Produktion vorzunehmen, 

wobei der zeitliche Abstand zwischen den Probenahmen aus der laufenden Produktion min-

destens vier Wochen betragen muss. Die erste Probenahme ist durch die Überwachungsstelle 

im Beisein eines erfahrenen Geologen/Mineralogen des AKR-Gutachters durchzuführen, die 

zweite und dritte Probenahme kann alleine durch die Überwachungsstelle erfolgen (siehe    

Bild 1). Bei jeder der drei Probenahmen werden von allen für den Einsatz in Fahrbahndecken 

aus Beton vorgesehenen Korngruppen (z.B. 2/5, 2/8, 5/8, 8/16, 16/22 und ggf. 16/32) der Ge-

winnungsstätte Proben genommen. Dabei ist je Korngruppe die benötigte Probemenge für den 

vom AKR-Gutachter durchzuführenden Schnelltest (10 kg) einschließlich der Rückstellproben 

für die anschließend durchzuführende Betonprüfung (100 – 150 kg) nach Abschnitt 2.3.3 (WS-

Betonversuch) sowie den ggf. von der Überwachungsstelle durchzuführenden Schnelltest (10 

kg) zu entnehmen (siehe Tabelle 1). Eine der beiden 10-kg-Proben verbleibt bei der Überwa-

chungsstelle, die andere 10-kg-Probe wird dem Gutachter zur Prüfung nach Abschnitt 2.3.2.1 

übergeben. Die Rückstellproben für den Betonversuch werden bis zum Vorliegen der Schnell-

testergebnisse in der Gewinnungsstätte aufbewahrt. Alle Proben sind zu verpacken, zu ver-

plomben und geschützt zu lagern. 
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Geologe / Mineraloge

des AKR-Gutachters

Überwachungs-

stelle

1. Probenahme

2. Probenahme

3. Probenahme

 Begehung des Werks

- Gleichmäßigkeit des Vorkommens

- Besonderheiten

 Repräsentative Erstprobenahme von Proben für 
Schnelltests und Rückstellproben für Betonversuch

 Festlegung der 2. und 3. Probenahme

Betreiber der 

Gewinnungsstätte

 Probe(n) für Schnelltest

 Rückstellprobe(n) für Betonversuch

Geologe / Mineraloge

des AKR-Gutachters

Überwachungs-

stelle

1. Probenahme

2. Probenahme

3. Probenahme

 Begehung des Werks

- Gleichmäßigkeit des Vorkommens

- Besonderheiten

 Repräsentative Erstprobenahme von Proben für 
Schnelltests und Rückstellproben für Betonversuch

 Festlegung der 2. und 3. Probenahme

Betreiber der 

Gewinnungsstätte

 Probe(n) für Schnelltest

 Rückstellprobe(n) für Betonversuch

 

Bild 1 Probenahmen für WS-Grundprüfung 

 

Tabelle 1 Mindestmenge von Gesteinskörnungsproben je Probenahme 

Betonzusam-
mensetzung 

Korn-
gruppe 

(Beispiel) 

Rückstellprobe  

für  
Betonversuch 

Probe  
für Schnelltest durch 
AKR-Gutachter 

Rückstellprobe  
für Schnelltest durch 
Überwachungsstelle 

Oberbeton (0/8) 
2/5 150 kg 

jeweils 10 kg jeweils 10 kg 
5/8 150 kg 

Oberbeton  

(D > 8) und 
Unterbeton 

2/8 100 kg 

jeweils 10 kg jeweils 10 kg 
8/16 

150 kg 16/22 

 

 

2.3 Prüfungen 

2.3.1 Prüfablauf 

Der AKR-Gutachter untersucht die nach Abschnitt 2.2 genommenen Proben aller erforderli-

chen Korngruppen mit einem Schnelltest nach Abschnitt 2.3.2.1 (d. h. entweder mit dem Refe-

renzprüf- oder dem Alternativverfahren) und teilt der Überwachungsstelle die Ergebnisse mit 

(siehe Bild 2). Auf der Grundlage dieser Ergebnisse entscheidet der AKR-Gutachter, an wel-

chen Korngruppen die anschließenden Untersuchungen durchgeführt werden sollen. Die 

Rückstellproben derjenigen Probenahme, die im Ergebnis der Untersuchungen nach Abschnitt 

2.3.2.1 die höchsten Dehnungen aufwiesen, werden zur weiteren Charakterisierung für die 

Untersuchungen nach Abschnitt 2.3.2.2 und für den WS-Betonversuch nach Abschnitt 2.3.3 

herangezogen. Beide Prüfungen erfolgen durch den AKR-Gutachter. Nach Vorliegen der Er-

gebnisse legt der AKR-Gutachter fest, welche Korngruppen in die WS-Bestätigungsprüfung 

einbezogen werden müssen. Die Festlegung ist im Gutachten zu dokumentieren. Im Anschluss 

an die Untersuchungen durch den AKR-Gutachter führt die Überwachungsstelle an den Rück-

stellproben für diese festgelegten Korngruppen jeweils an den Proben, die im Ergebnis der 

Untersuchungen nach Abschnitt 2.3.2.1 die höchsten Dehnungen aufwiesen, ebenso die Un-

tersuchungen nach Abschnitt 2.3.2.1 und 2.3.2.2 durch, um über Ausgangswerte für die WS-

Bestätigungsprüfung zu verfügen. 
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Die Ergebnisse aus den Prüfungen mit dem Schnelltest nach Abschnitt 2.3.2.1 und der minera-

logisch/petrographischen Charakterisierung nach Abschnitt 2.3.2.2 sind dem Hersteller zur 

Berücksichtigung in der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) zur Kenntnis zu geben. 

Bei positiver Gutachterbewertung können zu späteren Zeitpunkten Korngruppen desselben 

Lieferwerkes kurzfristig in einer WS-Bestätigungsprüfung nach Abschnitt 3 beurteilt und bei 

ausreichender Übereinstimmung mit den Ausgangswerten für den Bau von Fahrbahndecken 

aus Beton der entsprechenden Bauweise eingesetzt werden. Zur Beurteilung der Überein-

stimmung legt der AKR-Gutachter im Gutachten die maximal zulässige nach oben auftretende 

Abweichung der Schnelltestergebnisse fest. Sie liegt in der Regel zwischen 0,10 mm/m und 

0,20 mm/m beim Schnellprüfverfahren (Referenzprüfverfahren) sowie 0,15 mm/m und 0,30 

mm/m beim Mörtelschnelltest (Alternativverfahren). In Abhängigkeit der Ergebnisse des WS-

Betonversuchs obliegt es dem AKR-Gutachter, größere Abweichungen der Schnelltestergeb-

nisse zuzulassen. 

Schnelltest an allen Korngruppen von drei Probenahmen

WS-Betonversuch in Betonzusammensetzung nach 

Abschnitt 2.3.3.2 

(Oberbeton 0/8)

 für WS geeignet

(Oberbeton 0/8)

nicht für WS geeignet

(Oberbeton 0/8)

mineralogische/petrographische Charakterisierung

Schnelltest und mineralogische/petrographische 

Charakterisierung

bestanden

Auswahl der Korngruppen derjenigen Probenahme mit den größten Dehnungen für weitere Untersuchungen

ja nein

Festlegung der Korngruppen für WS-Bestätigungsprüfung und 

der maximal zulässigen Schwankung

durch AKR-Gutachter

durch Überwachungsstelle

WS-Betonversuch in Betonzusammensetzung nach 

Abschnitt 2.3.3.3 

(Oberbeton D > 8, Unterbeton)

 für WS geeignet 

(Oberbeton D > 8, 

Unterbeton)

nicht für WS geeignet

bestanden

ja nein

* Sollen die Korngruppen einer Gewinnungsstätte ausschließlich für Oberbeton (D > 8) bzw. Unterbeton 

  eingesetzt werden, dann kann der WS-Betonversuch nur mit einer Betonzusammensetzung nach Abschnitt 

  2.3.3.3 durchgeführt werden.

Können die Ergebnisse 

der Korngruppe 2/8 mm auf die Korngruppen D > 8 mm

 übertragen werden?

ja nein

1 WS-Betonversuch 2 WS-Betonversuche * 

 

Bild 2 Prüfablauf der WS-Grundprüfung 
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2.3.2 Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit von Gesteinskörnungen  

2.3.2.1 Schnelltests nach Alkali-Richtlinie, Teil 3 (AKR-Gutachter und Überwa-

chungsstelle) 

Die beiden Schnelltests „Schnellprüfverfahren (Referenzprüfverfahren) und Mörtelschnelltest 

(Alternativverfahren)“ sind in Teil 3, Abschnitt 5.2 bzw. Anhang A der Alkali-Richtlinie [3] be-

schrieben.  

 

2.3.2.2 Mineralogische/petrographische Charakterisierung (AKR-Gutachter) 

Die mineralogische und petrographische Charakterisierung der Gesteinskörnungen erfolgt an 

den Gesteinskörnungsproben, die für den Betonversuch nach Abschnitt 2.3.3 ausgewählt wer-

den. 

 

2.3.3 Betonversuche zum Nachweis der Eignung der Gesteinskörnungen für die 

Feuchtigkeitsklasse WS (WS-Betonversuch) (AKR-Gutachter) 

2.3.3.1 Allgemeines 

Die nachfolgend aufgeführten Betonzusammensetzungen werden herangezogen, um die prin-

zipielle Eignung von groben Gesteinskörnungen einer Gewinnungsstätte unabhängig vom kon-

kreten Bauvorhaben für die derzeit angewandten Bauweisen vorab zu untersuchen. Je nach 

vorgesehenem Verwendungszweck wird für den WS-Betonversuch eine WS-spezifische Be-

tonzusammensetzung nach Abschnitt 2.3.3.2 oder 2.3.3.3 herangezogen. 

Bei einer Prüfung mit der Betonzusammensetzung nach Abschnitt 2.3.3.2 ist der WS-

Betonversuch an der Korngruppe 2/8 durchzuführen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen 

werden, dass die Beurteilung einer Prüfung mit der Korngruppe 2/8 auch auf die Korngruppe 

5/8 übertragen werden kann. Inwieweit die Ergebnisse auf die anderen Korngruppen, die bei 

einer Betonzusammensetzung nach 2.3.3.3 verwendet werden, übertragen werden können, 

obliegt dem AKR-Gutachter. Sollte die Übertragbarkeit der Beurteilung nicht gegeben sein, ist 

die Durchführung eines WS-Betonversuchs an einer entsprechenden Betonzusammensetzung 

nach Abschnitt 2.3.3.3 durch den AKR-Gutachter möglich. 

Sollen die Korngruppen einer Gewinnungsstätte ausschließlich für Beton Oberbeton (D > 8) 

bzw. für Unterbeton eingesetzt werden, ist der WS-Betonversuch mit einer Betonzusammen-

setzung nach Abschnitt 2.3.3.3 durchzuführen. 

Als feine Gesteinskörnung wird von allen AKR-Gutachtern und unabhängig von der Art des 

Betonversuchs ein einheitlicher natürlicher Quarzsand (0/2) verwendet, dessen Dehnung in 

den Schnelltests im mittleren Bereich nach bisher vorliegenden Erfahrungen mit Schnelltests 

an Sanden liegt. 

Als Zement wird von allen Gutachtern und unabhängig von der Art des Betonversuchs ein ein-

heitlicher Fahrbahndeckenzement CEM I 42,5 N nach TL Beton-StB 07 [7] mit einem Na2O-

Äquivalent von 0,75 M.-% bis 0,80 M.-% verwendet. 

Der unter Praxisbedingungen ggf. erforderliche Einsatz von Zusatzmitteln (BV/FM/VZ) wirkt 

sich erfahrungsgemäß nicht auf das AKR-Schädigungspotenzial der Betonzusammensetzung 

aus und wird daher im WS-Betonversuch nicht berücksichtigt. In Anlehnung an die Alkali-
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Richtlinie, Teil 1, Abschnitt 4.3.2 [3] darf unter Praxisbedingungen der Gesamtalkaligehalt aller 

im Beton eingesetzten Betonzusatzmittel 600 g/m³ nicht überschreiten. 

 

2.3.3.2 Betonzusammensetzung für Oberbeton (0/8) 

Zementgehalt:  430 kg/m3 

Wasserzementwert:  w/z = 0,45 

LP-Gehalt:  5,5 - 6,5 Vol.-% 

Gesteinskörnung: 30 Vol.-% Sand 0/2 mm nach Abschnitt 2.3.3.1 

70 Vol.-% der zu beurteilenden Gesteinskörnung 2/8 mm 4 

 

2.3.3.3 Betonzusammensetzung für Oberbeton (D > 8) und Unterbeton 

Zementgehalt:  360 kg/m3 

Wasserzementwert:  w/z = 0,45 

LP-Gehalt:  4,0 - 5,0 Vol.-%  

Gesteinskörnung: 30 Vol.-% Sand 0/2 mm nach Abschnitt 2.3.3.1 

15 Vol.-% der zu beurteilenden Gesteinskörnung 2/8 mm  

25 Vol.-% der zu beurteilenden Gesteinskörnung 8/16 mm  

30 Vol.-% der zu beurteilenden Gesteinskörnung 16/22 mm 5 

 

2.3.3.4 WS-Betonversuch mittels FIB-Klimawechsellagerung 

Die groben Gesteinskörnungen werden, je nach Bauweise, in einer Betonzusammensetzung 

nach Abschnitt 2.3.3.2 oder 2.3.3.3 im Betonversuch mit der FIB-Klimawechsellagerung unter 

Einwirkung einer NaCl-Prüflösung untersucht [4, 5].  

 

2.3.3.5 WS-Betonversuch mittels 60 °C-Betonversuch mit Alkalizufuhr 

Die groben Gesteinskörnungen werden, je nach Bauweise, in einer Betonzusammensetzung 

nach Abschnitt 2.3.3.2 oder 2.3.3.3  im 60 °C-Betonversuch mit Alkalizufuhr (NaCl-Prüflösung) 

untersucht [8, 9].  

 

2.4 Geltungsdauer der WS-Grundprüfung 

Die WS-Grundprüfung für die positiv beurteilten Korngruppen einer Gewinnungsstätte gilt für 

eine Dauer von 4 Jahren ab Probenahme und muss nach Ablauf dieser Frist erneut durchge-

führt werden. Erfolgt eine regelmäßige Fremdüberwachung nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie 

bzw. in Anlehnung daran (vierteljährliche Schnelltests), kann eine erneute WS-Grundprüfung – 

in Abhängigkeit von den Prüfergebnissen - entfallen. Die WS-Grundprüfung verliert ihre Gültig-

keit, wenn sich aus Eigen- bzw. Fremdüberwachung Hinweise auf eine Erhöhung der Alkali-

empfindlichkeit (z. B. durch Änderungen in der petrographischen/mineralogischen Zusammen-

                                                
4
 Die Beurteilung an der Korngruppe 2/8 mm gilt gleichermaßen für die Korngruppe 2/5 mm und 5/8 mm. 

5
 Die Beurteilung an der Korngruppe 16/22 mm gilt gleichermaßen für die Korngruppe 16/32 mm.  
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setzung) ergeben. Diese müssen der Hersteller bzw. die Überwachungsstelle dem AKR-

Gutachter unverzüglich mitteilen. 

 

3 WS-Bestätigungsprüfung (Überwachungsstelle oder AKR-Gutachter) 

3.1 Verantwortungsbereich 

Die WS-Bestätigungsprüfung darf durch den AKR-Gutachter oder durch die Überwachungs-

stelle des Lieferwerkes durchgeführt werden. Die Eignung der Gesteinskörnung(en) muss auf 

Grundlage der WS-Grundprüfung an Proben entweder regelmäßig oder vor Baubeginn eines 

Bauvorhabens bestätigt werden.  

Die Ergebnisse der Überwachungsstelle sind dem AKR-Gutachter mitzuteilen. 

Die WS-Bestätigungsprüfung ist mit dem gleichen Schnelltest wie in der WS-Grundprüfung 

durchzuführen. 

 

3.2 Prüfhäufigkeit 

Die Prüfung muss entweder im Rahmen einer regelmäßigen Fremdüberwachung nach Teil 3 

der Alkali-Richtlinie mit einem Schnelltest über den Zeitraum der Gültigkeit der WS-

Grundprüfung oder einmalig vor Betonierbeginn durch die Überwachungsstelle oder den AKR-

Gutachter erfolgen. Der Abstand zwischen der einmaligen Probenahme und dem Betonierbe-

ginn darf höchstens 3 Monate betragen.  

 

3.3 Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit von Gesteinskörnungen  

Die Überwachungsstelle bzw. der AKR-Gutachter untersucht entsprechend Abschnitt 2.3.2 die 

Proben einer aktuellen Probenahme und vergleicht die Ergebnisse mit denen der Proben aus 

der WS-Grundprüfung. Sind die nach oben auftretenden Abweichungen der Ergebnisse (Mit-

telwert der Dehnung aus drei Prismen) im Vergleich zum Ausgangswert größer als der im Gut-

achten festgelegte Wert (siehe Abschnitt 2.3.1), ist die Eignung der Gesteinskörnung(en) vom 

AKR-Gutachter erneut nach Abschnitt 2.3.2 zu untersuchen und abschließend zu bewerten 

oder durch eine neue WS-Grundprüfung mit einem WS-Betonversuch nach Abschnitt 2.3.3 

nachzuweisen.  

 

3.4 Geltungsdauer der WS-Bestätigungsprüfung 

Die WS-Bestätigungsprüfung gilt nur in Verbindung mit einer gültigen WS-Grundprüfung. Wenn 

eine regelmäßige Fremdüberwachung nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie mit einem Schnelltest 

nach Abschnitt 2.3.2.1 durchgeführt wird und sich dabei keine unzulässigen Abweichungen zu 

den Schnelltests der WS-Grundprüfung ergeben, gilt diese laufende WS-Bestätigungsprüfung 

so lange, wie die WS-Grundprüfung Gültigkeit hat.  

Wird keine regelmäßige Fremdüberwachung durchgeführt, gilt die WS-Bestätigungsprüfung für 

die Dauer der Betonage, jedoch maximal für 6 Monate. 
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